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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1978

Norm

CIM Art44

CIV Art40

JN §28

Rechtssatz

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des internationalen Verkehrsrechtes sehen vielfach die Gerichtsbarkeit

eines Vertragsstaates vor, sodaß auch die Klagsführung im Inland ermöglicht werden muß; fehlt es an einem örtlichen

Zuständigkeitsgrund, hat die Ordination gemäß § 28 JN Platz zu greifen.
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